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An den Vorsitzenden des Ausschusses  
für Umwelt und Verkehr 
Herrn Dr. Gerd Hachen 
Neumühle 27 
41812 Erkelenz 

Fraktionen im Kreistag z. K. 
 
 
12. Febr. 2014 
 
 
Antrag nach § 5 GeschO zur Beratung in der nächsten Umweltausschusssitzung 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Hachen, 
 
auf unsere Anfrage vom 12. 11. 13 zur Extensivierung der Grünflächenpflege antwortete die 
Verwaltung, dass es sich  im Bereich der Kreisstraßen, der Ortseingänge, aber auch bei 
Kreisverkehren und Verkehrsinseln anbieten würde, mehrjährige Blühstreifen bzw. 
Wildblumenwiesen zu entwickeln. Auch die Wiesenflächen an kreiseigenen Außenanlagen könnten 
sich durch Aushagerung und/oder Neusaat mit Wildblumenmischungen zu Wildblumenwiesen 
entwickeln. 
 
Daher beantragen wir die Anlegung von Blühstreifen bzw. Blühflächen auf kreiseigenen Grünflächen sowie die 
Erstellung eines komplementären Maßnahmenkonzeptes zum Schutz von Insekten. 
 
1. Anlegung von Blühflächen und Blühstreifen  
 
Die Möglichkeit zur Anlegung von Blühflächen und Blühstreifen sollte (nach Möglichkeit) auf folgenden 
Flächen erfolgen: 
 
- auf Kreisverkehren 
- an Straßenrändern und Straßenbanketten 
- an Fahrradwegen 
- an Ortseingangsbereichen 
- auf ökologischen Ausgleichsflächen 
 
Hierbei sollte je nach ökologischer Wertigkeit der Fläche zwischen verschiedenen Saatmischungen ausgewählt 
werden. Besonders vielblütige Saatmischungen sollten insbesondere auf Kreisverkehren oder an 
Ortseingangsbereichen verwendet werden. Zudem sollten einheimische Saatmischungen bevorzugt werden, 
weil deren Pflegeaufwand gering ist und somit langfristig Pflegekosten eingespart werden können. 
 
2. Insektenfreundliche Gestaltung und Vernetzung der ökologischen   
    Ausgleichsflächen 
 
Durch folgende Maßnahmen sollte eine insektenfreundliche Gestaltung und Vernetzung der ökologischen 
Ausgleichsflächen erfolgen: 
 
 
 



 
 
 

• Schaffung von Nistmöglichkeiten durch die Belassung von Totholz, 
• Einsaat einheimischer Wildblumen (Blumenwiesen), Kräuter, Büsche und Bäume, die den Tieren als 

Nahrungsquelle dienen, 
• maßvolles und zeitlich versetztes Mähen, immer nur max. die halbe Fläche (als Rückzugsgebiets- und 

Nahrungsgrundlagenerhalt) 
 
 
Begründung: 
 
Durch die negative Entwicklung unserer Kulturlandschaften durch die intensivierte Landwirtschaft haben sich 
die Lebensbedingungen der Blüten bestäubenden Insekten in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschlechtert. 
Überdeutlich ist dies an den hohen Verlusten der Honigbienenvölker in den letzten Jahren zu erkennen. 
 
Neben dem mangelnden Nahrungsangebot (Wildblumen und -kräuter) ist hierbei auch das Verschwinden der 
Nistmöglichkeiten verantwortlich für den Rückgang dieser Arten. Die Umsetzung der o.g. Maßnahmen soll ein 
erster Schritt sein, um dieser negativen Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
 
Bei Blühstreifen handelt es sich um streifenförmige Einsaat von (einheimischen) Wildkräutern und -blumen. 
Naturschutzfachliches Ziel ist es, durch die Vernetzung von Blühstreifen die Strukturvielfalt dauerhaft zu 
erhöhen. So können wieder Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten und weitere Arten geschaffen 
werden.  
 
Darüber hinaus haben Blühstreifen eine wichtige Bedeutung für die Bereicherung und Aufwertung des 
Landschaftsbildes. Dies trägt auch dazu bei, dass in einer breiten Öffentlichkeit die Akzeptanz gegenüber 
Naturschutzmaßnahmen verbessert wird. 
 
Aber nicht nur die ökologische Bedeutsamkeit der Blühstreifen oder ihr schöner Anblick spricht für diese 
Maßnahmen. Die Anlage von Blühstreifen hat auch eine wirtschaftliche Komponente. Der Pflegeaufwand der 
Blühstreifen ist - je nach verwendeter Samenmischung (einjährige oder mehrjährige Mischungen) - deutlich 
geringer als der von Grünstreifen. 
 
Dass diese Vorgehensweise mit Kosteneinsparungen für die  Kommune  verbunden sein kann, zeigte eine groß 
angelegte Referenzuntersuchung aus Mössingen aus dem Jahr 2005. Hierbei bestätigte sich, dass 
Blumenwiesen grundsätzlich preisgünstiger zu pflegen sind, als konventionelle Rasenflächen. 
 
Aber nicht nur der Kreis soll einen Beitrag zum Naturschutz leisten, auch Landwirtinnen und Landwirte sollen 
motiviert werden, Naturschutz stärker in ihre Arbeit zu integrieren. Es existieren bereits einige Förderprojekte 
des Bundes und des Landes, welche den LandwirtInnen beispielsweise Fördergelder für die Anlegung von 
Blühflächen bzw. Blühstreifen auf den Seitenrändern oder die naturnahe Nutzung ihrer Ackerflächen anbieten. 
Diese Maßnahmen sollten den LandwirtInnen, aufgrund der bereits genannten Gründe, vom Kreis ausdrücklich 
empfohlen werden. 
 
Insgesamt sollte ein komplementäres Maßnahmenkonzept entwickelt werden, um den Schutz von Insekten zu 
verbessern und der Entwicklung des Artensterbens im Kreis Heinsberg Einhalt zu gebieten. Hierbei sind die 
fachkundigen Imker und Imkerinnen des Kreises zu beteiligen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

     
Ulrich Horst       Sofia Tillmanns 
Mitglied im Umweltausschuss    Fraktionsgeschäftsführerin 


